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EINLEITUNG.

A. Allgemeines.
§ 1, Das niederdeutsche (nd.) im weiteren sinne umfasst

die nördliche gruppe des festländischen westgermanischen
zweiges, den norden des deutschen Sprachgebiets, soweit das¬
selbe keine spur von lautverschiebung aufzuweisen hat , nd.
im engeren sinne und niederländisch (ndl.). Im engeren sinne
bezeichnet man als „nd." die ganz oder hauptsächlich auf
sächsischer grundlage erwachsenen dialekte dieses gebiets.
Nur in dieser bedeutung wird der ausdruck „niederdeutsch"
in dieser grammatik angewandt.

Die nd. sprechenden landschaften der mittleren periode
grenzten im N. an friesisches und dänisches gebiet, im W. an
die fränkischen dialekte (nfrk. und mfrk.), im S. an md. mund-
arten , im 0 . an das slavische.

§ 2. Gegenüber dem as. hatte das mnd. eine weitere aus-
dehnung, da das ehemals friesische gebiet im heutigen Ost¬
friesland seit mitte des 14. jhs. zum nd. überging, sowie durch
die seit der mitte des 12. jhs. einsetzende kolonisierung des
weiten Slavengebiets im 0 ., das diesseits bis über die Elbe
hinausreichte. Die nd. Schriftsprache herrschte in den ostsee-
provinzen. Der deutsche kaufmann in Nowgorod bediente sich
ihrer . Sehr bedeutend war der einfluss des nd. auf den Norden.
Im 14. jh. waren in den schwedischen Städten Deutsche und
Schweden rechtlich gleichgestellt, in den norwegischen Städten
waren starke deutsche handwerkerkolonien. Das Wisbyer
stadtrecht ist nd., wie auch nd. Urkunden dänischer könige
nicht selten sind. Zur Stellung der Deutschen in Dänemark
und Schweden vgl. Beitr. 33, 406 f.
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2 § 2. 3. Ausdehnung und begriff des mnd.

Dagegen drang an der hd. grenze zwischen Harz und
Saale, in der heutigen provinz Sachsen, im westanhaltischen,
das hd. schon innerhalb der mnd. periode vor.

Anm . 1. Die kolonisation des Ostens geschah durch nds., ndfrk .,
friesische und md. ansiedier. Im ostelbischen nordniedersächsisch war das
sächsische element das herrschende (Lübeck war von Westfalen aus haupt¬
sächlich besiedelt), während etwa das brandenburgische (§ 16) starken frk.
einschlag zeigt.

Slavische bevölkerung hat sich während der ganzen mnd. zeit ge¬
halten . Durch die bestimmungen zahlreicher Stadt- und innungsordnungen
wird das Vorhandensein einer slavischen bevölkerung neben der deutschen
noch erwiesen. Zu ende des 13. jhs . kämpft das nd. mit dem wendischen,
wie eine anhaltische Verordnung (Kahle, Anhalt § 2) zeigt ., hier sogar im
offiziellen gebrauch als gerichtssprache . Da die Slaven später die ent¬
rechtete Masse waren , ist es verständlich , dass das slavische bedeutendere
einwirkungen auf das nd. nicht gehabt hat , wenn auch einflüsse lexika¬
lischer (z. B. Nd. Korr . 32, 9) und besonders phonetischer art , die freilich
in der Schriftsprache kaum zum ausdruck kommen , nicht ganz gefehlt
haben.

Innerhalb und auch noch nach der mnd. periode werden immer noch
neue strecken im 0 . dem Germanentum gewonnen. Noch über die mnd.
zeit fort bis gegen 1700 ist sogar inmitten deutschen landes slavisch
bezeugt für das hannoversche wendland , im 16. jh . in der mecklen¬
burgischen Jabelheide usw., bis in die gegenwart im Spreewald.

Anm . 2. Merseburg, Wittenberg werden mitte des 14. jhs . hd. in den
Urkunden; das Wittenberger schb. bleibt nd. bis 1416 (Stier , Über die
Abgrenzung der Mundarten im Kurkreise s. 18). Das schb. von Aken be¬
ginnt nd. im 13. jh . , setzt aber 1394 nach einer lateinischen Zwischenzeit
hd. ein , nur nd. reste . Die zweite hälfte des 14. jhs . gilt auch als Über¬
gangszeit für Eilwardsdorf , Bisleben (Beitr . 7, 27). Md. Urkunden der
grafen von Mansfeld beginnen im letzten drittel des 14. jhs . Halle schreibt
im 15. jh . hd. Die Volkssprache bleibt in den unteren klassen im 15. jh.
noch nd. (Germ. 26, 351). Im 15. jh . erst gehen Kölbigk , Walkenried
(Beitr . 7, 27) zum hd. über , Könnern , dessen stadtbuch 1434—38 (Neue
Mitt . d. Thür .-Sächs. Gesch.-Vereins 1 h. 4, 116) noch nd. ist.

In den Städten der ursprünglichen markgrafschaft Lausitz ist die hd.
spräche der herren Urkundensprache. Das stadtbuch von Beeskow ist ende
des 14./15. jhs . hd. und lat . Auch Storkow , Zossen schreiben hd., dem-
gemäss auch die bischöfliche kanzlei im benachbarten Fürstenwalde . In
Prankfurt wird seit mitte des 14. jhs . vorwiegend hd. geurkundet.

Die md. enklave im Harz ist durch einwanderung im 16. jh . entstanden.
§ 3. Es ist noch nicht gelungen, die as. denkmäler sämtlich

sicher zu lokalisieren. Auch waren bei ausbau der mnd.
Schriftsprache (§§ 7ff.) eine anzahl neuer faktoren tätig , die
bewirkt haben, dass das auch geographisch viel weiter reichende
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mnd. oft mit formen zu rechnen hat , die das überlieferte as.
nicht bietet. Daher ist es methodisch nicht empfehlenswert,
eine darstellung des mnd. einfach auf dem as. aufzubauen.
Wir gehen daher hier, soweit es tunlich ist, vom mnd. schrift¬bilde aus.

§ 4. I. Die mnd. zeit ist von der as. durch eine periode
getrennt , aus der nur lat . aufzeichnungen vorliegen. Die ersten
deutschen texte zu anf ang des 13. jhs. zeigen die abgeschwächten
endungen, die überall den mittleren sprachzustand vom älteren
unterscheiden. Doch muss den uns bekannten texten ge¬
schriebene prosa in deutscher spräche vorangegangen sein;
denn wir beobachten von anf ang an den kämpf zwischen
älteren und modernen Schreibungen, z. b. gg für ng § 344, das
ringen mehrerer Orthographiesysteme(§§ 8ff.), die sich nicht
einfach an den namen in lateinischen Urkunden herangebildet
haben können, auch nicht am hd., denn z. b. dh für germ. p,
wie es die mnd. texte des 13. jhs. benutzen (§ 319), ist lange
nicht mehr hd. gebrauch.

Zu dieser auffassung stimmt es, dass die schb. von Aken (Geschbl. f.
Stadt u. Land Magdeburg 30) und Wismar seit 1265 resp. 1250 noch
deutsch einsetzen , wie die Verhandlungssprache deutsch war (s. auch die
tatsachen in II ) , bis sie dann das deutsche zugunsten des im 13. jh . an
dieser stelle üblicher werdenden lateinischen aufgeben . Das Hallesche
schöffenbuch seit 1266 (Geschichtsquellen der Provinz Sachsen 14) bleibt
deutsch . In den vier lateinischen Rostocker Stadtbüchern aus dem 13. jh.
sind einige deutsche eintragungen , ein Lübecker weistum (zwischen 1161
und 1170) und einige kriminalsachen (Meckl. üb . 1 s. XL VI , 2 nr . 1106).
Zu beachten ist ferner, dass (Lüb. Ub. 1,2 s. 104) ende des 13. jhs . auf eine
lateinische anfrage des Eostocker rats in Lübeck ein deutsches konzept in
einer rechtsangelegenheit verfasst wurde . Deutsch sind ja auch die auf¬
zeichnungen Albrecht von Bardowiks . Lübeck 1298 (Chron. d. d. St. 26).

Anm . 1. An geschriebene deutsche prosa vor unseren ältesten denk-
mälern denkt auch Pranck , Z. f. d. a. 44; anz. 26 s. 122 f. -

II . Die heimische spräche tritt zuerst in aufzeich¬
nungen allgemeiner natur in stadtrechten , landfrieden, münz-
verträgen und Schiedsverträgen in die erscheinung. Darüberhinaus wird sie früher in fürstenkanzleien üblich als in
städtischen kanzleien, und auch hier gehen die Urkunden den
briefen voran. Lange bleiben die kirchlichen behörden im
allgemeinen beim lateinischen.

1*



4 § 4. Entwicklung des mnd. Älteste texte.

Anm . 2. Die nd. abfassung des „Sachsenspiegels" wird noch von
manchen forschern bestritten.

1. Als ältestes bekanntes deutsches stadtrecht ist jetzt das sogenannte
„Ottonianum ", das stadtrecht der altstadt Braunschweig von 1227 allgemein
anerkannt . Doch bleibt dies lange das einzige deutsche recht , soweit wir
sehen. Eine jüngere fassung durch die herzöge Albrecht und Johann
stammt aus dem jähre 1265. — Nur erschlossen ist die ansetzung eines
nd. handelsvertrages 1229 zwischen den kaufleuten von Riga und Wisby
und den grossfürsten von Smolensk (Schlüter , Wisby s. 541). — Ein land-
frieden aus Dortmund 1236 (N. Mitt. d. Thür .-Sachs. Gesch.-Vereins 2,507),
der an den hoftag in Mainz 1235 anknüpft (Vancsa. s. 3). — 1255 (hand-
schrift des 14. jhs .) ein Rigaer bürgerprivileg (Schlüter , Wisby 527. 541).
— Der vertrag des Nowgoroder fürsten Jaroslaw mit Deutschen und Goten
1269. — Die deutsche fassung des Wisbyer stadtrechts setzt Schlüter (Mit¬
teilungen aus der livländ . Gesch. 18, 551) in den anfang des letzten dritteis
des 13. jhs . — Etwa gleichzeitig (ca. 1268), vgl. Schlüter ebenda s. 517, ent¬
stand die älteste Nowgoroder schra. — Das Hamburger Ordelbök von 1270
ist nur in jüngerer abschrift vorhanden , dagegen das stadtrecht von 1292
in etwa gleichzeitiger handschrift , die auch das etwas ältere schiffrecht
enthält usw. — Den ersten deutschen kodex des Lübecker stadtrechts
setzt Erensdorff , Das Lüh. Recht s. 65, zwischen 1260—1276 oder 1282 an.
Über ein deutsches Lübecker weistum für Rostock ca. 1261—70 vgl . § 4 I.

Anm . 3. Die handschrift der schra der gilde des heil, kreuzes in
Riga (Bunge , Liv.-Est .-Kurl . üb . 1,307) von 1252 gehört ihrer sprachform
nach in eine jüngere zeit . Das ibid. (regesten s. 68) beschriebene pergament-
blatt kann nicht die Urschrift sein.

2. In den fürstlichen kanzleien wird die nd. spräche seit ende des 13.jhs.
häufiger . In städtischen kanzleien ist eine Hildesheimer Urkunde 1272
(Doebner, Ub. der Stadt Hildesheim nr . 339, auch H. Ub. 1 nr . 711), soweit
ich sehe, die früheste . Im 13. jh . ist deutsch vereinzelt , dringt im 14. jh.
mehr durch , um in der zweiten hälfte des 14. jhs . den vollen sieg zu
erringen.

Die schöffenbücher für den inneren kanzleigebrauch bleiben nach einem
deutschen anfang (§ 41 ) lange lateinisch . Im Kieler rentebuch ist z. b. die
erste vereinzelte deutsche eintragung von 1373, Garz a. Rügen (das aller¬
dings jüngere kolonie ist) geht ende des 14. jhs . zum deutschen über.

3. Von mnd. quellen anderer art sei hier nur als älteste die reimchronik
Eberhards von Gandersheim (Mon. Germ. hist . Deutsche Chroniken bd. 2)
aus dem anfang des 13. jhs . genannt , die aber nur in jüngerer handschrift
(15. jh .) erhalten ist . Von Konemanns Kaland liegt in der ältesten hand¬
schrift (noch aus dem 13. jh .) nur eine hd. Übertragung vor. Dass nd.
dichter noch bis ins 14. jh . hinein sich der autorität der hd. spräche beugten,
ist bekannt . Die spräche der ursprünglichen abfassung ist daher noch nicht
überall mit Sicherheit erkannt.

Anm . 4. Die ansetzung 1270 für Gerhards von Minden fabelsammlung
entbehrt der genügenden begründung und ist nicht wahrscheinlich.
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4. Als ältester prosatext literarischer art ist die Sächsische Weltchronik
(Mon. Germ. hist . Deutsche Chroniken, bd. 2) zu erwähnen.

III . Die mnd. periode reicht bis zur Verdrängung des
nd. als offizielle Schriftsprache durch die hd. Schriftsprache.
Dieser prozess, der nach den neueren Untersuchungen kaum
in so engem Zusammenhang mit der reformation stand , wie
früher angenommen wurde, vollzieht sich während des 16. jhs.

Anm . 5. Am frühesten ist das hd. in Berlin (1504) durchgedrungen,
in Brandenburg zwischen 1515 und 1525, in Stettin in den 40 er bis 60 er
jähren , Magdeburg nach 1550, konsequent seit 1560, Hamburg im aussen-
dienst nach 1550, im inneren verkehr nach 1600, Dortmund zweite hälfte
des 16. jhs ., Bielefeld im 7. bis 9. jahrzehnt . — Von dem dechant in Münster
Bupertus Wirlensis berichtet Jostes , er habe 1597 noch auf mnd. Stand¬
punkt gestanden . — Die gräfliche kanzlei in Ostfriesland bedient sich des
hd. zuerst zwischen 1540 und 1550 in der korrespondenz , seit 1560 in der
Urkundensprache. Für Emden wird 1570 als grenze angegeben.

Über frühere abtrennungen innerhalb der mnd. zeit ist § 2 a. 2 zu
vergleichen.

§ 5. Das nd. des späteren 16. jhs. ist schon etwas zer¬
setzt. Konsonantenhäufung, h nach vokal, seh im anlaut vor
l m n w, auch da, wo noch heute s gesprochen wird, sind
bekannte erscheinungen, z. b. im Hamburger Rätselbüchlein
von 1594, bei Neocorus usw.

Im 17. jh. wird das nd. ausser in den rüpelszenen des
dramas vielfach zu satirischen zwecken benutzt (Lauremberg,
A. 0 .Hoyer und andere). Die dialektschriftsteller des 17. jhs.
sind von den traditionen der nd. Schriftsprache noch nicht frei.
Lauremberg unterwirft sich ihnen stärker in den Scherzgedichten
als in seinen bauernszenen.

§ 6. Wo man die heimische spräche im gegensatz zum
lateinischen braucht, da schreibt man „to düde". Sonst werden
die bezeichnungen Sassenlant, sassesch, sassesche sprühe ge¬
braucht, österlinge waren zunächst die bewohner der Ost¬
seeküste (Osterlant, dazu adj. östersch), später wurde dieser
name auch auf die übrigen deutschen hansemitglieder über¬
tragen.

Mit dem 16. jh. tritt nedderlendeschdemhochdüdeschgegen¬
über (uth dem hochdutzschen in sassche efte nederlendesche sprake,
NarrenschiffÜbersetzung, 1519, Zarncke 205b. — uth hoch-
düdescher in nederlendescher spralie, Narrenschiff, druck von
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1519, nachrede. Vgl. Chronik des J . Oldecop s. 173), doch
bleibt sassesch die üblichste bezeichnung im 16. jh. im lande
selbst, während von hd. seite niderländisch, Niderlant gewöhnlich
ist. Die bezeichnung niederdeutsch scheint von hd. autoren
ausgegangen zu sein. Seit dem 16. jh. wird dieser name
geographisch wie für das volk im weiteren sinne, bes. ndl.,
gebraucht, dann auch für die spräche: Vgl. DWb. IV, 2. 1610f.,
VII, 752. (Siehe auch Versl. via. acad. 09, 417 ff.) Schottel,
Teutsche Haubtsprache 152, setzt „die niederdeutsche oder
niedersächsische spräche", zu der er neben dem eigentlichen
nd. auch holländisch, brabantisch , friesländisch zählt, der hd.
spräche gegenüber.

§ 7. Die beantwortung der frage, ob es eine mnd. Schrift¬
sprache für den schriftlichen verkehr gab, muss bejahend
ausfallen, wenn man im mittelalter , wo der provinzielle verkehr
bei weitem der stärkere war, für den begriff „Schriftsprache"
nicht ein völliges aufgeben aller lokalen formen zugunsten
einer mittelsprache verlangt , nicht eine einheitssprache, die
über den dialekten steht, sondern wenn man ihn in dem deut¬
lichen streben erfüllt sieht, gewisse stark abweichende züge
der lokalsprache zu vermeiden. Starke dialektische unter¬
schiede waren — mehr oder weniger vollständig — über¬
wunden.

Andere halten dies nicht für ausreichend, um in diesem
sinne von einer Schriftsprache im mnd. zu reden, sondern geben
nur ansätze zu einer solchen zu. Der unterschied liegt wohl
nur in der bezeichnung. Doch empfiehlt sich schon aus prak¬
tischen gründen die bezeichnung Schriftsprache für die zwecke
einer grammatik, wo das gemeinsame, von den lokalsprachen
abweichende, im gegensatz zu diesen zusammengefasst werden
muss.

Die wichtigsten arbeiten , die die frage nach der mnd. Schriftsprache
behandeln , sind von Tümpel, Nd. Stud. s.5 in historischer darstellung auf¬
geführt worden. Hierzu kommt Tümpels Zusammenfassung a.a.O. s. 126ff.

Anm . Nicht alle kanzleien eines ortes verhalten sich gleichmässig
der Schriftsprache gegenüber (vgl . z. b. Jostes , Nd. Jb . 11, 92).

§ 8. Die mnd. Schriftsprache tritt , nachdem anfangs noch
verschiedene Strömungen um den sieg streiten (§ 9), seit der
zweiten hälfte des 14. jhs. und besonders im 15. jh. deutlich
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hervor. Diese zeit, also besonders das 15. jh., betrachten wir
als die mnd. blütezeit , die zeit vor dieser, also das 13. und
die grössere hälfte des 14. jhs. ist gemeint, wo von der älteren
periode gesprochen wird. Der ausgleich zeigt sich u. a. in
den folgenden punkten:

Die mnd. zerdehnungen werden auch westfälisch durch e o bezeichnet
(§ 39f.). — Die beiden auf einem teil des gebietes < germ. ai entwickelten
laute (§ 123) werden im allgemeinen nicht geschieden, da das massgebende
nordnds . die Unterscheidung nicht kennt . — Auf westfälisch schriftsprach¬
liches honig für hanig hat Jostes mehrfach hingewiesen . — Im ostfälischen,
wo zerdehntes 5 nicht mit zerdehntem ä gleich entwickelt ist , tritt dennoch
die a- Schreibung auch auf (§ 88f .). — Das nordalbingische und das ost-
elbische geben die Umlautbezeichnung im anschluss an die allgemeine
Orthographie in der blüteperiode auf (§ 45).

Das dialektisch weit verbreitete n <Cnd wird stets durch nd gegeben
(§ 324), wie auch nur selten nn < nd (in anderer dialektischer entwicklung)
steht (§ 323). Dass die ausspräche n im ma. schon vorhanden war , ist
nur durch entgleisungen und Schreibfehler festzustellen.

ek wird zugunsten von ik, inek mih, delc dik, jük gik zugunsten von
mi di jü (obwohl nie völlig) zurückgedrängt.

üsik erscheint in den heutigen Usch- ösch- distrikten im 15. jh . nicht.
us ist im 15. jh . gewöhnlich durch uns ersetzt . Der dual , den das west¬
fälisch -märkische noch heut besitzt , wird mnd. nie angewandt (§ 12).

Im plural des präsens überwiegt -en bei weitem. Das participium
praeteriti wird im 15. jh . meist mit ge- gebildet ", während die formen
ohne ge- in der älteren zeit die häufigeren waren (§ 18. § 221,VI). Im ost¬
fälischen erscheint das heimische e- nicht oft neben dem schriftsprachlichen
ge- (§ 14. § 221, VI).

Wohl zeigt sich die Volkssprache darin , dass kaum ein längeres oder
weniger sorgfältiges Schriftstück vorhanden ist , in dem nicht -et begegnete.
Aber die tendenz ist -en für den plur . praes.

Die 1451 in Münster geschriebene grammatik (Nd. Jb . 3, 36 ff.) gibt
die formen des plurals auf -en, ebenso hat sie unse , -aftich iftV) , ge- im
partizip , frund (für vrend) usw.

Noch stärker ausgleichend als die prosa scheint die dichter-
sprache. Dichtungen, die in vielen fällen weder örtlich, noch
zeitlich so genau zu bestimmen sind wie kanzleiprodukte,
zeigen ausserdem gewöhnlich mehr mischformen, was nicht
nur durch mehrfache abschritten des Originals (das häufig
sich schon an ndl. oder hd. Vorbilder anlehnte), sondern auchdurch reimtradition zu erklären ist. In den reimen ist viel
traditionelles hd., ndl., archaisierendes gut. Starke Wirkungen
hatte auch die reimnot. So reimt die dichtung Henselin, Nd.
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Jb . 3, 9ff. z.b. lacht lechtunter a- und e- reimen. Auch mit augen-
reimen, z. b. umgelauteten und nichtumgelauteten formen, ist
zu rechnen. Kein einziges reimverzeichnis geht wohl je
glatt auf. Doch ist für jeden dichter die frage , wie er
reimt, besonders festzustellen. Wo der geburtsort des dichters
nicht dessen wohnort bleibt , durchdringen sich leicht ver¬
schiedene Strömungen. Im Redentiner osterspiel kreuzen sich
z. b. ostelbisch und ostfälisch.

§ 9. Die durchsetzung des mnd. stand in Verbindung mit
dem aufschwung des städtewesens und der städtischen Selb¬
ständigkeit. Ausserdem ist auf die folgenden faktoren zu
weisen:

1. Von grosser bedeutung für die dialektgruppen der
älteren zeit scheinen die mit diesen im allgemeinen überein¬
stimmenden gruppen zu sein, wie sie die rechtserteilung be¬
dingte. Das übersandte stadtrecht bildete die grundlage des
eigenen rechtes einer Stadt. Es war , soweit wir dies über¬
sehen können, gewöhnlich der älteste deutsche text , mit dem
der stadtschreiber sich vertraut machen, an den er anknüpfen
musste. Die Verbindung mit der recht erteilenden Stadt war
stets aufrecht erhalten , da sie in zweifelhaften fällen rechts-
belehrung erteilte. Charakteristisch ist, dass rechtsausdrücke
vielfach in westfälischer form (§ 296) über das ganze gebiet
verbreitet waren (Lübeck, das den ganzen osten versorgte,
hatte sein recht selbst von Soest bekommen).

Für den westen sind Soest, Dortmund (auch Paderhorn ) die Zentren
(alse wi geleret sin tivischen Wesere ende Bin . üb . Dortm . 1 , 268. 1319).
Im ostfälischen : Goslar, Braunschweig . Für den gesamten Süden des nd. ge-
hiets , östlich von Saale und Elbe (elbostfälisch , brandenburgisch , ost-
anhaltisch , doch auch noch z. b. in Stettin ) wie für das benachbarte md. :
Magdeburg. — Lübeck versorgt die ganze ostseeküste , die kolonien im
ausländ . Seit ende des 13. jhs . war Lübeck auch die oberinstanz für
Nowgorod. Lübecker recht galt in Tondern. Lübecker recht und Hamburger
recht , das in seiner ansbildung vom Lübecker beeinflusst war , beherrschen
die gesamte küste von Oldenburg bis zu den ostseeprovinzen . Vgl . damit
die dialekteinteilung § 12 ff.

2. Zu diesem ältesten faktor (im laufe des 13. jhs.) , der
natürlich stärker auf die ausbildung einiger provinzieller
Schriftsprachen wirkte, tritt , die provinzgrenzen überbrückend,
der hansische verkehr seit ende des 13., anfang des 14. jhs.
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Die gebietsgrenze der hansa fällt im Süden etwa mit der hd.-nd. sprach¬scheide zusammen. Im dienste des hanseverkehrs von den Niederlanden

bis Russland und Skandinavien stand nicht nur die prosa (briefe, Privilegien,
Statuten usw.) , sondern auch die dichtersprache . Der bergenfahrer las
ebenso wie der nd. kaufmaim in Wisby oder in Danzig im Winterquartier
die nd. dichtungen (das Hartebok der flanderfahrer , die Stockholmer [jütische]
Sammlung, die livländische Sammlung).

3. Nicht ohne einfluss auf die entwicklung des nd. blieben
auch die nachbargebiete. In sehr engem verkehr stand das
nd. gebiet mit dem ndl. Durch die hansegemeinschaft wie
durch die starken literarischen anregungen, die von dem ndl.
auf das nd. wirkten , war eine ein Wirkung von dieser Seite
auf die Sprachentwicklung möglich.

Anm . 1. Diese einwirkungen sind aber besonders in der älteren
periode zu suchen , vgl . § 10. So wird m. e. der einfluss der literarischen
tätigkeit der brüder des gemeinsamen lebens auf die gestaltung der mnd.
Schriftsprache im weiteren gebiet nicht sehr gross gewesen sein
können , da ihre tätigkeit erst beginnt , als die Schriftsprache schon zueiner gewissen festigkeit gekommen ist.

Das hd. hatte zeitweise eine starke autorität auf nd.
gebiet, nicht nur als dichtersprache (Behaghel, Schriftsprache
und Mundart ; Eoethe, die Eeimvorreden des Sachsenspiegels),
sondern auch in der Urkundensprache. Hd. Urkunden im 14. jh.
werden z. b. Beitr. 7, 16, auch 7, 9, sowie Lasch, Schriftspr. in
Berlin, s. 29 ff., angeführt.

Anm . 2. Bs wird nicht immer leicht sein , die hd. beziehungen , die
(vgl. unten ) höchstens für die md. grenze ein wenig stärker zuzugebensind (beziehungen zwischen mfrk. und westf . Orthographie , s. § 12) , vonden heimischen zu scheiden ; denn ie, i für e, u für ö gehören wahrschein¬
lich dem nd. gebiet selbst an (§ 113ff. § 160) ; auch von für van (§ 38). salfür schal entstammt der älteren westfäl . Strömung.

ch kann auch für kh stehen (och—ich) (vgl. § 336). Erschwert wirddie erkenntnis durch mischverhältnisse in jüngeren abschritten . Immerhin
bleiben in der älteren periode einige fälle , in denen man an hd. beeinflussung
denken wird. Manchmal legen die ältesten texte des grenzlandes , das jabald darauf zum hd. übergeht , die Vermutung nahe , der Schreiber habedie md. Schriftsprache gekannt.

Beispiele von t für d s. § 313. — z, tz für t,ffürp : sivaz im Ottonianum,
witzent wissend 1319 üb . Dortmund I , 256. Hd. konsonanten t, tz, f für d,
t, p in Anhalt s. Kahle § 209. 218. 233. — b für v < 6 fast durchgängigin den älteren teilen des schb. von Aken ; einzelne fälle auch sonst ein
paarmal . Vgl . Anhalt , Kahle § 229. Hierher gehören auch liptucht lip-gedinge, die Kahle anführt . Sonst nur vereinzelte formen : czu, wir, der,
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wy neben wu und ähnliches. Zu den entlehnungen wird man trotz des nd.
konsonantismus openliken in Urkundeneingängen , z. b. Magdeburg 1305.
1335 rechnen. Das eigentlich nd. wort in der Urkundensprache ist openbare
(Anhalt § 233 offenberliken\ Dortmund 1372 openbarlicJi).

Häufig zeigt sich der hd. einfluss in den reimen auch noch im 15. jh.
Formen wie Jiän, Jiät für Jiebben, lieft, Reime hüs : üt ; sprach , brach : placJi,
lach, sach usw. sind bekannt . Keime von ch : Je, t : d, göde : söte, göde : möte
müsse. Vgl . Hohnbaum , Untersuchungen zum Wolfenbütteler Sündenfall
§ 77. Theophilus S. v. 993/94 reimt hd. und nd. Byt boJc ys utlie — Got
neme uns an syne hüte.

Verbreitet ist die hd. deminutivendung -Un, nicht nur in dichtungen,
sondern auch in prosatexten , vornehmlich in gewissen Wörtern : Stettin
fenlm. — fenlin Jenechteals militärischer fachausdruck.

Manche hochdeutschen entlehnungen , gart usw., sind auf die dichter-
sprache beschränkt . Vgl. Behaghel , Schriftsprache und Mundart ; Eoethe,
Sachsenspiegel. Andere hd. lehn Wörter: Jcerse, zege ziege , Jerans, ztren,
schaffer, straffen, usw. sind gemeinniederdeutsch und werden nicht als fremd
empfunden. Französische lehnwörter sind (Mackel, Nd. Jb . 32 § 304) anfangs
über das hd. eingedrungen : pris , forse ; in der hansazeit über das ndl . :
Jcantor kontor.

Anm . 3. Nordischer einfluss kommt für die umlautbezeichnung e y
in frage (§ 45).

Anm . 4. Friesische einflösse hält Franck für möglich (Z. f. d. a. 44,
anz. 26, 122) , doch lässt sich wohl kein einfluss auf das weitere nd. er¬
kennen. Zu th für t , das Franck anführt , vgl . § 314, zur sibilierung des
Je vgl . § 339, zu nd. jwm ihnen, fries. Jiiam, Beitr . 39, 122.

§ 10. Bis über die mitte des 14. jhs. hinaus lässt sicli
ein kämpf verschiedener Strömungen beobachten. Ältere
Orthographiesysteme sind zu überwinden (§ 4,1), die kolonien
entfernen sich von dem mutterlande, nicht nur durch trennung
und Versetzung in eine andere Umgebung, sondern auch dadurch,
dass die kolonisten überall, bald mehr, bald weniger, gruppen
verschiedener herkunft umschlossen.

So gibt Berlin erst nach ablauf des 14. jhs . das plural - s auf.
Eine südliche Strömung (Magdeburg § 38, 2. 114. 160 a. 1) , die auf das
binnenland wirkt , wie eine stärkere westliche (Dortmund ) , die auf die
hansestädte an der see einfluss hat (z. B. auf Nowgorod) , kämpft gegen
die nordalbingisch -Lübeckische. Westlicher einfluss ist z. b. in dair quaid,
Hamburger stadtrecht 1292, zu sehen, eine Schreibung, die später weicht;
in säl sölen, später durch heimisches sclial verdrängt ; ntn , gewöhnlich
nen. Hierher gehört wohl auch der genitiv Stades, nur in den ältesten
texten des küstenlandes (Lübeck , Wismarsches stadtbuch ) wohl auch
godensdach für das gewöhnliche middeweJce(z. B. Hamburger recht 1270).
Vgl . § 12 a. 2.
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Daneben ist (§ 9) die autorität des hd. zu spüren , im westen be¬
sonders des mfrk ., und in starkem masse die des ndl., auch abgesehen von
dichtungen , die bei ndl . grundlage oft die ursprüngliche form im nd. ge-wande nicht verleugnen . Ndl. einfluss ist im westfälischen (Jostes , Joh.
VegheLII ) merklich, im ofries.-oldenburgischen (§ 15), vielfach auch in alten
texten der ostseeprovinzen, z. b. Hans. TJb. 5, 345 (Riga 1398). Aus solchen
streitenden Systemen erklärt sich die zweiförmigkeit in alten texten , desseund disse, unse und üse usw. Im Wisbyer stadtrecht stede und stynde.

Wenn schliesslich die nordalbingisch -Lübische gruppe in vielen punkten
durchdrang , so ist zu beachten , dass sie in recht und handel das grösste
norddeutsche gebiet beherrschte (§ 9,1 ). Die Lübische machtstellung ist
schon im 13. jh . unbezweifelt (vgl . Hans. üb . 1, nr . 1154. 1155). Magdeburgmit seinem wichtigen schöffenstuhl hat doch auch viel md. verkehr ; die
westfälischen (Dortmunder ) kaufleute schauten zeitweise stark nach westen
(Köln, England ) , wenn auch ihr einfluss im 0 . nie aufhört : Die Seestädte
selbst beugten sich z. b. einer westlichen oder südlichen Strömung , als sieende des 14. jhs . die Umlautbezeichnung (§ 45) ganz aufgaben.

Wegen weiterer einzelheiten muss auf die einschlägigen Paragraphender laut - und flexionslehre verwiesen werden.
Anm . 1. Als charakteristisch für die ältesten texte sind neben den

orthographischen kriterien (§ 18) die folgenden punkte aus der formenlehreanzuführen.
Praeteritum plural IV. V. hat ä, nicht e, wie überhaupt umgelautetes

ä erst später konsequent mit e bezeichnet wird (§ 55). Fem. pron. sü.Neutrum drü drei. Genitiv : des, der Stades.
Hierzu kommen ferner die stärker westlichen beimischungen in ältererzeit (s. o.). Lübeck zeigt das westliche mer für heimisches men nur inder älteren Periode , trecken ersetzt der osten oft durch ten. Gerade der

Wortschatz wird noch besonderer Untersuchung bedürfen (s. § 11). Die
ältere Orthographie ist stärker phonetisch als die spätere (§ 18).

Anm . 2. Die entwicklung der Schriftsprache lässt sich gut er¬kennen , wenn man ältere und jüngere texte gleicher art zusammenstellt.
Hier sei auf das Hamburger stadtrecht von 1292 und 1497 (Lappenberg,Die Hamburgischen Rechtsaltertümer ) hingewiesen. Bei oft gleichemWortlaut zeigen sich u. a. folgende bezeichnenden unterschiede im vor¬
wiegenden gehrauch:

1292. 1497.
bricht, och
vse
op oppe

vnse
vppe

bryht, ock

war
wot
goed

sunder
ivat
gud

-achtige, -afte -Qi)aftige
dusse, desse
vrunt

desse
vrint
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1292. 1497.
-et: gy buwet
pron. fem. nom. su
part . praet . vielfach ohne ge-

-et, -en : gy buwen
se
mit und ohne ge-

Ferner finden sich 1292 noch
die älteren formen

Spätere formen
1497.

silve silver
zerdehnt o durch o
dh, selten d th
nagher nagheste ; ghaven

sidve sidver
durch a bezeichnet
d
negher negheste; gheven gaben.

Anm . 3. Daher sind in jüngeren abschriften älterer texte oft die
ältere und die jüngere Strömung zu erkennen.

§ 11. Obgleich das streben nach Unterordnung der gröberen
lokalen Verschiedenheiten unter eine norm im 15. jh. ent¬
schieden als erfolgreich zu betrachten ist , so bleiben doch
(vgl. § 7), bald mehr, bald weniger erkennbar hervortretend,
zuweilen nur neben der schriftsprachlichen form durch¬
scheinend, eine anzahl abweichungen, die mit heutigen dialekt¬
formen in Zusammenhang stehen und eine einteilung des mnd.
in grössere gruppen erlauben, wie sie aus praktischen gründen
.wünschenswert ist.

Die folgende einteilung , die nur die grösseren gruppen beachten will,
beruht ganz allein auf den Verhältnissen der mnd. Schriftsprache , ohne
rücksicht auf historische oder neudialektische erscheinungen . Die an¬
gegebenen merkmale kommen natürlich in der blütezeit nicht immer ganz
so stark zum ausdruck wie vorher und nachher . Angeführt sind nur solche
merkmale , die die Schriftsprache erkennen lässt , also z. b. nicht ^ <Cnd,
da nur nd geschrieben wird.

Einteilungsgründe , wie die diphthongierung , die in der mnd. Schrift¬
sprache nicht sichtbar ist , oder solche, die z. t . noch jetzt in der ent-
wicklung sind , konnten hier nicht massgebend sein , z. b. auch nicht der
abfall des auslautenden e, der in der hier behandelten periode erst spärlich
zu bemerken ist , die formen des partizips (mit oder ohne ge- oder e-), wo
die Schriftsprache keinen unterschied macht und gleichmässig ge- (das ist
wenigstens die tendenz § 221, VI) setzt.

Aber obwohl die einteilung nur die alten Verhältnisse berücksichtigt,
soweit sie in der mnd. Orthographie durchscheinen , zeigt das ergebnis
doch naturgemäss im allgemeinen zusammenfall mit wichtigeren heutigen
grenzen , wie mit den durch die praktischen Verhältnisse gegebenen

Einteilung in dialektgruppen.

(§9, D-
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Es ist besonders nachdrücklich darauf hinzuweisen, dassviele der hier erwähnten formen häufig durch die schrift¬

sprachlichen verdrängt sind , z.b. hat das mikjmek- gebietim 15. jh. sehr oft mt, § 14.
Von grosser Wichtigkeit für die kenntnis der mnd. dialekt-

gruppen wäre m. e. sowohl eine genauere beobachtung der
schriftsprachlichen und der von der Schriftsprache gemiedenen
formen, wie auch der Verteilung der wortbildenden Suffixe.
J . Höge hat in seiner Strassburger dissertation (Kahla 1912)„Die produktiven Abstraktsuffixe des Mnd." auf dialekt¬
geographische Untersuchungen verzichtet. Eine auf weit¬
schichtigerem material aufgebaute beobachtung würde jeden¬
falls zeigen, dass die Vorliebe für ein bestimmtes ableitungs-
suffix in einem bestimmten bedeutungskreis sich in vielenfällen dialektisch festlegen lässt.

I. Westfälisch.
§ 12. Das sächsische gebiet twischen Wesere ende Bin (§ 9)(d. i. mittlere Weser), ganz allgemein ausgedrückt. Im N.

wird es begrenzt vom nordnds. (§ 15), im W. von fränkischem,
mfrk. und ndfrk., gebiet. Die grenze in alter zeit siehe bei
Braune, Beitr. 1, 11 ff.; Tümpel, Beitr. 7, 13f. Siehe auch
Gallee, Z. f. d.phil. 27, 142. Für die südgrenze, die hd.-nd.
scheide, glaubt W. Seelmann, De Eekboom 15, 76, vom Bheinbis zum Harz Übereinstimmung der heutigen Sprachgrenzemit der alten südgrenze des bistums Paderborn und der
sächsischen provinz des erzbistums Köln feststellen zu können.
Östlich stösst das ostfälische (§ 14) an das westfälische.

Hauptorte : Münster; Paderborn, Dortmund, Bielefeld,Osnabrück.
Anm . 1. Elberfeld ist an der grenze liegend im mnd. als sächsisch

zu rechnen, vgl . z.b. Beitr .1,12 ; 7,13 ; Nd.Jb . 2,8ff . ; Z.d.Berg .Geschv. 9,61ff.Doch sind unter ripuarischen beamten auch vielfach Schriftstücke in ripua-rischer mundart von E . ausgesandt worden.
Dieses gebiet schaut besonders in seinem westlichen teil

stark nach Franken . Der orthographische Zusammenhang mit
dem benachbarten ripuarischen (Köln!) ist deutlich: ie für
zerdehntes ? (§ 39, II), ei vielfach vor l n ch; der langvokal
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wird gern durch nachgeschriebenes i oder e bezeichnet, oe oi
ae ai ui (§ 22).

Im nordöstlichen teil, im Osnabrückischen, treten die merk-
male schwächer hervor.

i und u für die betr . zerdehnten laute und vor r sind häufiger als

in anderen gebieten in der älteren zeit erhalten , orn ord > am ard :
wart wort , harn korn (§ 61. 63). a für zerdehntes o steht vornehmlich
im W. (§ 89, 1). In der Verbindung -ald- ist z. t . a (au) erhalten
(§ 93, 1) , wal wohl ist hier die regelmässige form, die in den anderen
gebieten nur gelegentlich vorkommt. Neben unde : ande , ende auch inde
(§ 139). wimte < wente denn , weil (§ 139). vrent , auch vrönt , zuweilen
mint (gegen vrünt im übrigen gebiet ), nin und nen kein. Urgerm. au
wird hier zuweilen durch a vertreten : affgeJcafft Elberfeld 1552; ilw
happe Osnabrück ca. 1500. -ii - > gg ; -ww- > -gg- (oder -wie-). — ft >
cht in weitem umfange ; doch wird diese neigung durch die schrift¬
sprachliche erhaltung von ft gekreuzt , sal sölen solden und konden
(nicht schal künden), sc-, seh- kommen im osten vor : Bielefeld (Nd. Jb.
20, 81. 82) , die Osnabrücker ratswahlordnung von 1348 hat scun neben
sal. nit niet „nicht" neben nicht . Früher Verlust des l vor konsonant in
nebentonigen Wörtern: as als (s. oben scun). — Genitiv von *stad: der,
des Stades. Pronominalformen : mi di jü (im westen , Münster , Sauerland,
auch gelegentlich ü üive üche § 196). em ihnen , desse (dösse, seltener
düsse) und dese (mit einem s, auch « !). v

Das heimische -et im plural des verbs kämpft mit dem schrift¬
sprachlichen -en, wie das pronomen ms „uns" mit uns. Vielfach hebht zu
inf. hebben. Häufig ist ausgleich nach dem pluralvokal in wort „ward",
du drovest „darfst ".

Anm . 2. Die ge-lime schneidet heute den südwestlichsten teil des
gebietes ab. Nur dieser bildet das partizip mit ge-. Texte des 15. jhs.
zeigen gewöhnlich ge- gegen die mundart im anschluss an die Schrift¬
sprache.

Der dual des pronomens im märkisch - saarländischen (Dortmund,
Iserlohn ; heute im 0 . und N. bis etwa Neheim a. Ruhr , Werl , Hamm,
Lüdinghausen , im W . über die sächsische grenze hinaus ins ripuarische
hineinreichend) ist mnd. nicht erkennbar.

Anm . 3. Im Wortschatz zeigen sich starke Übereinstimmungen
zwischen dem westfälischen und dem ofries-oldenburgischen (§ 15). Hier
können nur wenige beispiê e angeführt werden : saterdach Sonnabend, godens-
dach gudensdacli mittwoch (überall sonst sunnavent sonnavent, middeweke
[s. § 10]). entkennen (: bekennen) in der eingangsformel der Urkunden.
tonen zeigen (sonst seltene beispiele in alten texten ausserhalb des gebiets ).
hent bis , övermits vermittels , alinge ganz , sumige somige einige , egen
haben (got aigan ) , selten in anderen texten . Westfälisch und ostfälisch
ti dorfplatz . Westfälisch , ofries.-oldenb. und ostfälisch köderen, wofür
Neocorus snaken braucht usw.



§ 13. 14. Dialekte der mnd. Schriftsprache. 15

§ 13. Die sächsischen mundarten auf dem boden
der Niederlande in den niederländischen provinzen Groningen,
Drenthe, Overijssel (Grundriss I 2 S . 787; Jellinghaus , Die
ndl. Volksmundarten s. 1. 2. 4. 5, dazu Gallee, Z. f. d. phil. 27
s. 139 ff.) werden von neueren mundartenforschern(vgl. die mund-
artenkarten von Bremer und Maurmann) an das westfälische
angeschlossen. Es sind sächsische und sächsisch-friesische
mundarten. Zusammenfassend ist für alle zu bemerken, dass
natürlich die mndl. Schriftsprache stark mit dem sächsischen
konkurriert und selbst da, wo sächsisch geschrieben war,
im laufe des 15. jhs. der ndl. einfluss mehr und mehr bemerk¬
bar wird. Vgl. die sächsischen Oldenzaalschen Urkunden
(Tijdschrift 24,245 ff. 25,155 ff.) von 1336—1449. Die Groninger
Urkunden übersieht man im Oorkondenboek van Groningen en
Drenthe. Das 1425 abgefasste stb. von Groningen zeigt
sächsischen Charakter; der ndl. einschlag tritt bald stärker,
bald etwas weniger stark hervor. Spätere Groninger Urkunden
in hansischen fragen sind ndl., auch wenn sie an sächsische
städte gehen, z. b. Hans. üb . 9, 131 Groningen an Lübeck1464.

Deventer schreibt ndl. z. b. Hans. üb . 10 nr. 877, 45 u. ö.

II . Ostfälisch.
§ 14. Das gebiet der mittleren Weser bis zur Elbe im

Magdeburgischen. Von Magdeburg nach norden macht die
Sprachgrenze die krümmung der Elbe nicht mit, sondern ist
in einer geraden, etwas nach W. geneigten linie zu ziehen, die
die Altmark ausserhalb des ofäl. lässt. Zur südgrenze in mnd.
zeit vgl.besonders Tümpel, Beitr.7 und die dort gegebene karte.
Im N. rechnen wir das Lüneburgische gebiet dem nordnds.
zu. Doch muss bemerkt werden, dass dieses noch einige
kriterien mit der südlichen gruppe teilt.

Anm . 1. Vom Standpunkt des modernen dialekts aus gibt Rabeier,
Z. f. d. phil . 43, 370 § 329 für eine kurze strecke im NO. wichtigegrenzen an.

Hauptorte : Hannover, Hildesheim, Braunschweig, Goslar,
Göttingen; — Magdeburg, Halle.

Den teil des ostfälischen im gebiet der Elbe undihrer nebenflüsse scheiden wir als elbostfälisch ab. Hier
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wurde z. t. das nd. innerhalb der mnd. periode aufgegeben
(§ 2 a. 2).

Über das westanhaltische vgl. § 17.
Kennzeichen : Die Schreibung a für zerdehntes o wird nur unter

schriftsprachlichem einfluss aufgenommen und ist daher hier nie so durch¬
geführt wie in anderen teilen (§ 89, 4). Frühe kürzung zerdehnter und
langer vokale vor den konsonanten der dentalreihe (§ 69). auw (für ouw
im sonstigen gebiete) § 192. er > ar und ar > er, auch sonst a für e
wechseln (§ 76ff.). Umlaut vor -ich : heftich, werdich, drechtichist stärker durch¬
gedrungen als sonst (§ 58). iu , ui für ü in alten texten ist gerade ofäl.,
besonders elbofäl , häufiger , obwohl nicht auf dies gebiet beschränkt (§ 46).
Umlauts -e > • i (stidde schipper) (§ 140). Das gemeinnd. -schop erscheint
gewöhnlich als -schup, wie überhaupt , besonders elbostfälisch , u vielfach
für unbetontes Ö steht (§ 184). Im elbostfälischen , aber auch darüber
hinaus , wechseln in den ältesten texten i und u vielfach mit e und 6
(§ 113 ff. 160).

In jungen texten vielfach ou für ö (§ 205). In texten des Braunschweig-
Hildesheimschen gebietes wird später -ing > ■-i (§ 144).

Man bildet auch den plural men(n)e männer (Hildesheim -Braun¬
schweig).

ih und ek. Die schriftsprachliche tendenz ist herstellung der »'-formen,
sowie ersetzung von miJc meJc usw. durch mi usw. Neben nd auch die
nur hier vorkommende dativform me. Pur üs usiJc steht , soweit sie
nicht durch uns ersetzt sind , bis in den anfang des 14. jhs . os (jedoch
nicht im elbofäl.) , dagegen üse im possessivum § 154; düsse , neutrum düt
dit ; sülf § 169, öme, öre, auch z. t . öt es § 175.

ekwel, toultu, toelde; schal, schallen, schulden; Jcunden. Im part . prät.
wird statt der mundartlichen Vorsilbe e- gewöhnlich schriftsprachliches cje-
gebraucht oder die präfixlose form.

von und van s. § 38, 2.
Anm . 2. Im Wortschatz stehen das nordalbingische und das ofälische

sich nahe. Unterschiede bucht Neocorus (Nd. Jb . 2, 134 ff.).
Anm . 3. Die ofäl. eigenheiten in den Lübecker (Matthäus Brandis

nach Seelmann, Centralbl . f. d. Bibliothekswesen 1,19 ) drucken des Henselin,
Narrenschip 1497, BV. 1498 führt Brandes , Z. f. d. a. 32,24 auf einen
Verfasser dieser und einiger anderer dichtungen , den er im ofäl.-nordalbing.
grenzgebiet lokalisieren will.

III . Nordniedersächsisch.
§ 15. Die küstenmundart.
Zerdehnt e, i haben heute ä ergeben , mnd. e geschrieben , was

diphthongisch I aufzulösen ist (§ 39 IT), -er > -ar (§ 76). -ald- von an¬
fang an > -old- § 93, nominalendung -schop, gans > gös.

Pronomina mi dijü im dat ., akk ., eme en, desse dieser, wol wer neben
we, millen wollen, van von § 38, 2.
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Die Schriftsprache des küstenlandes deckt sich am
stärksten mit der Vorstellung- der allgemeinen mnd. Schrift¬
sprache.

Die küstenmundart teilen wir in drei gruppen, von
denen die beiden östlichen einander sehr nahestehen.

1. Als ostfriesisch -oldenburgisch , ostfriesisch im
weiteren sinne bezeichnen wir den westen von der Emsmündung
zur Wesermündung. Im S. über die grenze des alten Ost¬
friesland hinausgehend bis an das westfälische Sprachgebiet,
fassen wir mit dem ostfriesischen nd., und dem heutigen
oldenburgischen auch das heutige emsländische zu¬
sammen. Nd. Urkunden finden sich im ofries. seit 1379, nd.
rechtsdarstellungen seit der zweiten hälfte des 15. jhs. Seit
1464 war nd. auch die hofsprache in Ostfriesland. Über
das fortleben des friesischen als Volkssprache vgl. G-rdr. I2,
1168. Friesische spuren im Wortschatz, die das ofries. bis
in die gegenwart erhalten hat , zeigen sich stärker in der
rechtsliteratur als in der Urkundensprache (Borchling, Die
nd. Rechtsquellen Ostfrieslands. 1, Vorwort) , doch gehen
formen wie hinrik de iuchter, Oldenburger lagerbuch 1428
(Fries. Archiv 1), na asigheboJce vnd lantrechte (1438 in einem
vertrag der häuptlinge in Jever und Knipens. Fries . Arch.
1, 510), natürlich auch in weitere texte über, inna „in" Graf
v. Ostfriesland 1468. Sonst zeigt die Urkundensprache dieser
gruppe manche beziehungen zu den ndl. und westfäl. nachbar-
provinzen, im Wortschatz (§ 12 a. 3) wie in einzelheiten, hem
neben em, vrent neben vrünt, sal und schal, ntn und nen kein,
wal wohl, vulbart (vgl. § 12). Früh zeigt dies gebiet auch die
aus dem ndl. vordringenden plural -s. — Aber trotz solcher
Übereinstimmungen spricht das orthographische bild im ganzen
durchaus für Zugehörigkeit zum nordnds. (Hamburger koloni-
sation in und um Emden 1431).

Hervorzuheben ist noch, dass der plur . präs . (heute im ofries. -eri)
als -et und -en auftritt , use und unse wechseln wie überall (heute nur
imse im ostfriesischen und Papenburgischen ). Neben -schop erscheint die
endung -schup. ui, iu für ü § 46.

Anm . 1. Sächsische dialekte auf fries. grundlage auf dem boden der
Niederlande s. § 13.

2. Nordalbingisch , zwischen Weser- und Elbmündung
Lasch , Mnd . grammatik . 2
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im S. das Liineburgische umschliessend, jenseit der Elbe das
holsteinische.

Hauptorte : Bremen, Hamburg, Lüneburg, Kiel ; Dith-marschen.
Anm . 2. Zur südgrenze vgl . § 14. In Lüneburger Urkunden kommt

z. b. das ofäl. gilc „euch" noch vor, Vorsilbe e-, § 221, VI.
Über beziehungen des nordalbingischen und ofäl. s. § 14 anm. 2, ferner

§ 76, § 339 u. ö.
Anm . 3. Das nfries. Pelleworm schreibt H. üb . 4 nr . 799 (1384) nd.

an Hamburg.
Kennzeichen : a) Reste der alten sibilierung des k sind hier (wie

ofäl.) erhalten . § 339.
Dat . plur . des ungeschlechtigen pron. : gymjüm (§ 175f.). Diese form

wird aber vielfach durch das schriftsprachliche em verdeckt (heute jüm
jem usw.).

de gönne, gönsyt für schriftsprachlich allgemeines de genne zeigt sich
heute dialektisch auch im weiteren gebiete (so Essen , Bochum). Die
mnd. belege sind vornehmlich nordalbingisch.

b) Mit dem unter 3. genannten ostelbisch teilt das nordalbingische
die umlautbezeichnung unter nordischem einfluss in der älteren periode,
§ 45;

die entwicklung tein zehn > teyen teing teng § 118 a. 2, § 345.Zum Wortschatz : wedderstal widerstand . Die kurz form lausten ist
nordnds ., hauptsächlich holsteinisch , zu belegen , sonst meist lantseten,
lantsaten . sür arglist bosheit. Vielfach in schl.-holsteinschen Urkunden;
Sünder jenegerleye sür edder helperede.

Zum Wortschatz in Dithmarschen vgl. Nd. Jb . 2, 134 ff.
3. Ostelbisch . Lübeck, Mecklenburg, Pommern, Alt¬

mark (§ 14), die nördliche Mark Brandenburg (ein teil des
Havellandes, Prignitz , Uckermark).

Vom modernen Standpunkt aus wird das Lühische nicht mit dem
mecklenbg. zusammengestellt . Heute trennt es sich scharf von den übrigen
kolonialmundarten durch die bildung des plur . präs . auf -et. Mnd. ist
ein solcher unterschied natürlich nicht erkennbar (§ 8) , und es erscheint
nach allen anderen beziehungen richtiger , Lübeck für die ältere periode
zum osten zu ziehen. Im übrigen war oben schon darauf hingewiesen,
dass nordalb . und ostelb. sich für die mnd. Schriftsprache sehr nahe
stehen , so dass die praktische betrachtung oft beide gebiete zusammen¬fassen wird.

Über die punkte , in denen oelb. und nordalb. gegen ofries.-oldenb. zu¬
sammengehen, vgl . oben unter 2. Das heutige -en- gebiet zeigt im älteren
mnd. genau denselben kämpf zwischen -et und -en im plur . präs . wie texte
des -ef-gebiets. Bemerkenswert sind häufige u für 6 in der älterenperiode (§ 160).
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Feinere unterschiede vom modernen Standpunkt zwischen mecklenbg.
und nordbrandenbg . s. Nd. Jb . 31, 71.

Eine einteilung des weiten ostelbischen hinterlandes, wie
sie die betrachtung der modernen Verhältnisse verlangt, kann
hier mit dem zu geböte stehenden material für die mnd. zeit
(in der die deutsche besiedlung auch noch nicht völlig den
heutigen umfang hatte) nicht versucht werden.

Geringe bedeutung haben für die betrachtung der mnd.
Schriftsprache die heutigen altpreussischen provinzen, wo der
einfluss der md. ordenssprache mächtig war (Apreuss. Mon.
9, 447).

Dan zig : hd. und nd. texte . Nd. ist z. b. die altstädt . leineweberrolle
von 1377 (aber 1420 hd.) , die Danziger Artushofordnung 1421, eine be-
stallung für den ratszimmermann 1425 (aber 1430 hd.). Im verkehr mit
dem orden schreibt der rat von D. hd., sonst hd. oder nd. Nd. z. b. 1325,
eine belehnung für einen Danziger bürger , 1437 an Lübeck, 1448 an Kauen
(vgl. Hirsch, Danzigs Handels- und Gewerbegeschichte). Hd. amtsbücher:
Hirsch s. 70. 336 u. ö. Hd. rechtssprache galt in Danzig (die Danziger
handschrift des lüb. rechts 1488 ist hd., Apr. Mon. 9, 462 ff.; s. auch Nd. Jb.
37,80). Im ganzen sind die nd. texte gering neben den hd. — Elbing:
Nd. sind die kämmereirechnungen 1399, 1404—14, dagegen hd. die kurz
nach 1414 entstandenen (Apreuss. Mon. 8,369 . 9, 373). Elbing schreibt hd.
z. b. an Danzig in der zweiten hälfte des 14. jhs . (H. Ub. 3 nr . 556),
ebenso 1485 (H. Ub. 10 nr . 1193) u. ö.

Graudenz : schb. 1480ff. md. (Apreuss. Mon. 8,427 ). Königsberg
(Perlbach , Quellenbeitr . zur Gesch. d. Stadt Königsberg ) schreibt hd. in
Urkunden, im schb., in internen städtischen Schriften. Thorn hat 1400ff.
in Walther Ekhardi aus Bunzlau einen hd. stadtschreiber (Apreuss. Mon.
2, 11. 8, 531). Hd. aufzeichnungen 1494 (Apreuss. Mon. 5, 177).

§ 16. Hier ist die Schriftsprache der Deutschen im heutigen
Russland anzuschliessen, in den Ostseeprovinzen , Liv-, Est-
und Kurland, in Nowgorod . In älterer zeit zeigt diese einen
starken ndl. (§ 9) und westfälischen einschlag (Nova Tremonia
an der Memel), später haben diese orte beziehungen zu Lübeck:
Zum Lübischen recht vgl. § 9 sowie Hans. Ub. 1 nr. 1131
bis 1201. (Die Schlüssel der Peterskirche in Nowgorod hatten
die „Olderlüde" von Gotland, Lübeck, Soest, Dortmund.)

IV. Brandenburgisch. Ostanhaltisch (Zerbstisch).
§ 17. Diese gebiete unterscheiden sich von den übrigen

durch die diphthonge ie < e verschiedenen Ursprungs (§ 113),
ue uo < ö (§ 160), üe. Geschrieben i u.

2*
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1. Brandenburgisch, d. i. südbrandenburgisch (vgl. § 15, 3),
ein sächsisch-fränkischer dialekt.

Ausser der oben genannten vokalverteilung (s. aber auch § 114, § 160)
sind als fränkische spuren zu betrachten : erhaltung des n vor s : gans § 261,
Wissel„Wechsel" mit i vor ss (§ 136 a.), grame, nicht greve (§ 55), rünt rind.
— Bildung des plurals auf s im 14. jh ., während später nach allgemein
mnd. brauch s bis ins 16. jh . hinein nicht mehr angewandt wird . Die Ver¬
neinung wird nicht durch das sächsische nen gegeben (anfangs en geyn,
später keyn). Das partizip hat ge- bis in die gegenwart bewahrt , (im
äussersten W. ist das ostfäl. e- [§ 221 VI] eingedrungen . Vgl . Z. f. d. a. 50,
anz. 32, 68).

Ferner : pronomina : mi dt jü ein er ; 3. pers. sg. präs . von hebben:
het ; plur . präs .: -en.

Zum Wortschatz ist negativ das fehlen z. b. von gaderen und dessen
ableitungen im brandenbg . mnd. zu konstatieren . Stets samenen, tosamene
usw.; von lögen, dafür feigen (breftöger : teiger desses brefs u . dgl .) usw.

2. Ostanhaltisch (Zerbstisch). Mittelpunkt Zerbst. Nach
dieser Stadt, die hauptsächlich das material für die mnd.
zeit liefert , bezeichnen wir dies gebiet als Zerbstisch und
rechnen hierzu auch den anstossenden südlichen teil des
1. Jerichowschen kreises (prov. Sachsen), den Krause, Nd. Jb.
21, 60 ff., 22, lff ., beschrieben hat.

Dies gebiet nimmt eine eigene stelle ein. Wie das branden¬
burgische hat es die vokale i u (für ed . s. o.) während der
gesamten periode.

Andererseits scheidet die Zerbster ratschronik dat . und akk . mi dijuw,
mih dik gik, eine Scheidung, die Krause , Nd. Jb. 22, 20 § 41 bestätigt.

Pronomina öme öre (= ostfäl .) in mnd. zeit . 3. pers . sg. präs . von
hebben: hefft.

Anm . Das westanhaltische schreibt in stärkerem masse e o für
die verschiedenen langen e 6. Dies gebiet ist jetzt wie die benachbarten teile
des elbostfälischen hd. Lässt sich daher auch nicht sicher entscheiden, ob
die e o nur schriftsprachlich waren , so ist es doch höchst wahrscheinlich,
dass der Wechsel i und e, o und u hier zu beurteilen ist wie im sonstigen
elbostfäl. (§ 160), im gegensatz zum ostanhalt ., wo i, u während der ganzen
periode erhalten blieben. Daher werden west - und ostanhalt . zu trennen,
und das westanhalt . wird dem ostfäl . zuzurechnen sein.

Es ist zu beachten , dass westanhaltisch grossenteils alter deutscher
boden, ostanhaltisch kolonialland ist.

Die Urkundensprache West - und Ostanhalts im 14. jh . schildert
W. Kahle , Die mnd. Urkunden - und Kanzleisprache Anhalts im 14. Jh.
Diss. Leipzig 1908.
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